
LEADER/CLLD 2015 - 2020 
Beratungsabend für Projektträger 

24.01.2017 Wolfen 

 

HERZLICH WILLKOMMEN!  

Unser Programm für heute: 

 

1. Begrüßung, Einführung  

2. Allgemeines: Häufig gefragt 

3. Tipps zum Ausfüllen der Anträge 
und zu den Anlagen   

4. Wie weiter?  

 

Anschließend:  

Individuelle Beratungsmöglichkeiten 
 

 

 



Antragstellung:  
Häufig gefragt 

Wie komme ich an Formulare und Anlagen?  
• Meist per download auf den Webseiten der Regionen, sonst beim Management: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://leader-anhalt.de/foerderung/  
(je nach Antrag Untermenü RELE,  LEADER oder ESF) 

http://leader-duebener-heide.de/index.php/leader-
sachsen-anhalt/foerdermoeglichkeiten/ 
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Antragstellung:  
Häufig gefragt 

Wann muss ich meinen Antrag einreichen?    
• Unbedingt bis spätestens zum 01.03.2017 (Eingangsdatum, nicht Poststempel). Keine 

Verlängerungsmöglichkeiten!   1 

 

Kann ich Unterlagen nachreichen?  
• Im Ausnahmefall ja, aber (RELE) nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 

Antragseingang (spätestens 29.03.2017).   
 

Muss ich den Stammdatenbogen ausfüllen?  
• Dies müssen alle Antragsteller jährlich aufs Neue erledigen, egal wie oft er in den 

Vorjahren schon beim Amt eingereicht worden ist. Nur für ESF-Anträge ist keiner 

erforderlich.  

• Stammdatenbogen adressieren an das  

  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 

  Postfach 1622 
  06813 Dessau-Roßlau 

 



Antragstellung:  
Häufig gefragt 

 

In den Checklisten am Schluss der Anträge sind sehr viele zusätz-
liche Unterlagen aufgelistet. Welche davon brauche ich wirklich?      

• Welche Anlagen Sie beifügen müssen, kann bei jedem Projekt anders sein. 
Tipps ab Seite 11.  

• Setzen Sie sich dazu unbedingt mit dem Management in Verbindung. Einige 
Anlagen erfordern längere Vorlaufzeiten.  

 

Wann kann ich mit einer Bewilligung rechnen?     

• Innerhalb von vier Monaten sollen LEADER- und ESF-Anträge im Amt 
bearbeitet sein, vorausgesetzt die Unterlagen sind vollständig und es gibt 
keine formellen Ablehnungsgründe.  

  

 

 



Antragstellung:  
Häufig gefragt 

Im Antrag soll ich ankreuzen, welchen Förderschwerpunkt ich 

wähle. Soll ich das nach Gefühl entscheiden? 
• Bitte mit dem Management abstimmen.  Wo Sie das Kreuz setzen, kann 

Auswirkungen auf die Unterlagen haben, die Sie beibringen müssen. Unter 
Umständen sind auch Zuschussobergrenzen unterschiedlich ausgestaltet.    

 

Verbessere ich meine Chancen auf Bewilligung, wenn ich 

mehrere Förderschwerpunkte ankreuze?    
• Nein. Entscheiden Sie sich für den überwiegend Zutreffenden. Siehe oben. 
 

Verbessere ich meine Chancen auf Bewilligung, wenn ich 

ankreuze, dass ich Arbeitsplätze schaffe?  
• Nein. Nicht, wenn Sie über eine Prioritätenliste beantragen. Auch bekämen Sie die 

Arbeitsplatzschaffung verbindlich beauflagt. Geben Sie sie deshalb nur dann an, 
wenn es neue Dauerarbeitsplätze sind, die strikt durch das Projekt zustande 

kommen und über die Zweckbindungsfrist (5 Jahre bei LEADER, 12 Jahre bei RELE) 

bestehen bleiben. 

 



Antragstellung:  
Häufig gefragt 

Warum soll, oder muss, ich meinen Antrag mit dem 
Management abstimmen?  
 

• LEADER und ESF:  
Antragsteller sind verpflichtet, ihre Unterlagen vom Management auf 
Vollständigkeit durchsehen zu lassen.  
Bitte Fragen unverzüglich stellen, die vorausgefüllten elektronischen 
Anträge baldmöglichst per Mail ans Management senden und rechtzeitig 
Termine zur Abschlussdurchsicht vereinbaren! Ggf. möchten, oder müssen, 
Sie noch nacharbeiten.   
Sie erhalten eine persönlich unterschriebene Stellungnahme, die mit dem 
Antrag eingereicht werden muss.  

• RELE:  
Auch ohne verpflichtende Stellungnahme legen wir Ihnen sehr ans Herz, 
die Anträge und Anlagen vom Management durchsehen zu lassen. Es ist 
deren Job, Ihnen und den Ämtern Fallstricke, mögliche Verzögerungen und 
Nacharbeiten zu ersparen.  

 



Förderung:  
Häufig gefragt 

Wie lange darf ein Projekt laufen?   

• Wegen des Doppelhaushalts in dieser Runde grundsätzlich bis zum 
Oktober 2018. Laufzeiten darüber hinaus werden im Einzelfall geklärt. 
Kalkulieren Sie deshalb die Laufzeit Ihres Projektes von vorherein 
ausreichend lange – Verlängerungsanträge sind ggf. kostenpflichtig 
(LEADER).  
Achtung: Auszahlungen sind dennoch nur bis 2018 möglich. 

 

Stecken in meiner Kalkulation nicht förderfähige Bestandteile?   

• Die Richtlinien enthalten hier häufig versteckte Überraschungen – und 
zwar positiver wie negativer Art. Bitte lassen Sie Ihre geplanten 
Ausgabearten noch einmal überprüfen – heute Abend durch die Ämter, 
sonst im Kontakt mit dem Management.  

 

Bekomme ich Planungsleistungen gefördert?  

• Im Prinzip ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen und mit 
Einschränkungen. Suchen Sie dazu den Kontakt zum Management.  

  

 

 



Förderung:  
Häufig gefragt 

Kann ich Gelder von dritter Seite im Projekt mit verwenden?  
• LEADER und ESF: Ja, in sehr vielen Fällen. Sofern noch nicht auf Ihrem Konto, gehören sie 

bei „Eigenmittel von dritter Seite“ in den Finanzierungsplan. 

• RELE: Jein – nur in Ausnahmefällen (zweckfreie Spenden bzw., wenn zweckgebunden, nur 
private Gelder bis 25.000 Euro zugunsten gemeinnütziger Antragsteller) und auf 
gesonderten Antrag. 

Kann ich eine Zwischenabrechnung machen?  
• Im Prinzip nicht. Sie unterschreiben auf dem Förderantrag, dass Sie das gesamte Förder-

projekt auch vorfinanzieren können. Über Ausnahmen entscheiden die Ämter auf Antrag.  

• Wenn Sie Bedenken haben, den Förderanteil über die gesamte Laufzeit vorstrecken zu 
können, bemühen Sie sich bei Ihrer Hausbank um eine „Bereitschaftserklärung zur 
Vorfinanzierung“. Sie können Ihren Förderanteil der Bank auch als Sicherheit abtreten.  

Woher bekomme ich das „Formular zur Bestätigung des 
Steuerstatus“? 
• Bei Ihrem Finanzamt. Bitte unbedingt zeitnah beantragen und einreichen. Liegt es dem 

Amt bei der Abrechnung nicht vor, müssen Sie den gesamten Mehrwertsteueranteil selbst 
bezahlen.  

 

 



Welcher Antrag wohin?  

LEADER-Anträge  
 -> Landesverwaltungsamt Halle 

  (voradressierte Formulare) 
 

ESF-Anträge  

 -> Landesverwaltungsamt Halle 
  (wahrscheinlich voradressier- 

  te Formulare) 
 

RELE-Anträge  

 -> Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 

  Postfach 1622 

  06813 Dessau-Roßlau 
 

Bei Komplexprojekten mehrere Anträge notwendig!  

 

 



Anträge ausfüllen 

Tipps und Fragen rund um  

 

• die Antragsformulare und  

• die beizubringenden 

Unterlagen 

 

LEADER:  
Herr Dietrich und Herr Kittel, LVwA, Halle 

RELE:  
Herr Schäfer, ALFF Anhalt, Dessau 

ESF:  
Frau Adam-Staron, Management Anhalt  

 

 



Anträge ausfüllen:  
Fragen und Tipps um erforderliche Anlagen  

Nachweis von Eigenmitteln und 
Finanzierbarkeit  
 

Private Träger (e.V., Unternehmen u.a.):  

• per Kontoauszugskopie, Kredit-/ 
Spendenzusage oder –bereitschafts-
erklärung; Sparbuch … :   

– unter 100.000 € Projektkosten nur den Eigenanteil, 

– über 100.000 € gesamte Projektsumme (in der RELE 

gilt dies nur für Unternehmen)  
 

Kommunen: 

• per Stellungnahme der Kommunalaufsicht 
bzw. Haushaltsbestätigung, wenn  

– der Eigenanteil höher als 20.000 € ist (LEADER+ESF) 

bzw.  

– über 25.000 € investiert werden (RELE) 

 

 

 

 

  

 



Anträge ausfüllen:  
Fragen und Tipps um erforderliche Anlagen  

Genehmigungen   
 

• Gehen Sie sicherheitshalber davon aus, dass Sie a.) mehr Genehmigungen 
brauchen und b.) deren Beschaffung länger dauert, als Sie einschätzen.  

• Suchen Sie frühzeitig um ein Gespräch in Ihrer Kommunalverwaltung nach 
und klären Sie die Genehmigungslage oder Anzeigepflichten dort bzw. 
gemeinsam mit dem Management.  

• Sollten noch Genehmigungen erforderlich sein, bitte schnellstmöglich darum 
nachsuchen.  

• Vor allem Baugenehmigungen können zeitlich und finanziell aufwändig 
sein. Wir empfehlen in der Regel, dass Sie ein Planungsbüro beiziehen.  

• Falls Sie die Auskunft erhalten, dass das Vorhaben genehmigungsfrei ist, 
lassen Sie sich das bitte von Ihrer Kommunalverwaltung kurz und formlos 
bestätigen.  



Anträge ausfüllen:  
Fragen und Tipps um erforderliche Anlagen  

Angebote, Kostenschätzungen (RELE und LEADER) 
 

Die Behörden benötigen Nachweise, dass die von Ihnen angegebenen Kosten plausibel sind und dass die öffent-

lichen Fördermittel wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden. Im ESF nur bei Bildungsmaßnahmen nötig.   

Benötigt werden im 

Falle von … 

Öffentliche Träger  
(Gebietskörperschaften, Zweckverbände, Hochschulen, 
Stiftungen des öff. Rechts) 

Private Träger  
(Personen, e.V., e.G. Unternehmen, private 
Stiftungen, Kirchen …) 

Bauvorhaben Kostenschätzung nach DIN 276 (Planungsbüro) bzw. 
nach Gewerken oder  
Kostenschätzung nach anderen zulässigen 

Schätzverfahren  

Wie Öffentliche, wenn Planungsbüro eingeschaltet. 
Sonst Vorlage (!) von mindestens 3 vergleichbaren 
Kostenangeboten, nach Gewerken (ggf. auch nach 

Jahren) aufgegliedert.  
Schriftliche Absage eines Bieters gilt als Angebot. 

Sonstigen Fremdleistungen 
oder Investitionen  

Nettoauftragswert unter 25.000 €: Freihändiges Verfah-
ren (Anschreiben von mind. 3 vergleichbaren Anbietern)  

Nettoauftragswert über 25.000 €: Kostenschätzung nach 
zulässigen Verfahren (z.B. 3 Angebote)   

Vorlage von mindestens 3 vergleichbaren 
Kostenangeboten .  
Schriftliche Absage eines Bieters gilt als Angebot. Planungsleistungen; HOAI Vorlage von mindestens 3 vergleichbaren 

Kostenangeboten, Rotationsverfahren, 

Verhandlungsverfahren 

Freiberuflichen Leistungen 
(u.a. Wissensch., Kunst…) 

Vorlage von mindestens 3 vergleichbaren Kostenangeboten. Ist die Leistung einzigartig, dennoch Nachweis der 
Markterkundung / der Suche nach Alternativen / Begründung der Einzigartigkeit. 

Gütern und Leistungen 
unter 500 € netto 

Marktrecherche: Preisvergleich von mindestens 3 Anbietern und Beifügen von Preislisten, Katalogen, 
Internetangeboten etc.  



Anträge ausfüllen:   
Fragen und Tipps um erforderliche Anlagen  

 

Barrierefreiheit und ihr Nachweis (RELE und LEADER) 

 

• Öffentliche wie auch private Träger müssen  
„in erforderlichem Umfang“ barrierefrei  

bauen (§ 49 BauO LSA), sofern die Einrichtung  
öffentlich genutzt wird (Kultur-, Bildungs-,  
Gesundheitswesen, Sport- und Freizeitstätten,  
Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,  
Stellplätze, Garagen und sanitäre Einrichtungen.)  

• Ausnahmen sind bei unverhältnismäßig  
hohem Aufwand möglich.  

• Als Nachweis, dass diese Belange im Projekt berücksichtigt sind, fügen Sie 
Ihren Unterlagen bitte eine Stellungnahme Ihres Planers bei.   

 

 

 



Anträge ausfüllen:  
Fragen und Tipps um erforderliche Anlagen  

Beihilfe und De minimis-Bescheinigungen   
 

Wenn das Projekt Güter oder Dienstleistungen unterstützt, die auf dem freien 
Markt angeboten werden und/oder (bei Unternehmen) die Marktposition 
verbessert, ist es unter Umständen „beihilferelevant“.  
Dann gelten Regeln, um Markt und Wettbewerb nicht zu verzerren.  

• Nehmen Sie stets Rücksprache mit dem Management, bevor Sie im LEADER- oder 

ESF-Antrag die Beihilferelevanz bejahen. In der RELE kommt das ALFF auf Sie zu.  

• Haben Sie mit dem Management festgestellt, dass Ihr Projekt wahrscheinlich beihilfe-
relevant ist, können Sie eine de minimis – Förderung beantragen. De minimis – Förde-

rungen bleiben unterhalb bestimmter Höchstbeträge und gelten deshalb als nicht 

marktverzerrend. Meist liegt diese Grenze bei 200.000 € innerhalb von 3 Jahren.  

• Die Behörde muss sicherstellen, dass Sie die zulässige Obergrenze nicht 

überschreiten. Dazu füllen Sie die „De minimis – Erklärung“ aus.  

• Sie erhalten mit jeder derartigen Bewilligung eine „De minimis – Bescheinigung“. 

Diese legen Sie beihilferelevanten Förderanträgen bitte in Kopie bei.   

• Oberhalb der de minimis – Grenzen gelten andere Förderregeln, z.B. mit erniedrigten 

Fördersätzen.  

.  



Anträge ausfüllen:  
Fragen und Tipps um erforderliche Anlagen  

Demografiecheck (LEADER)    
 

• Nur erforderlich, wenn Ihr Projekt im Förderschwerpunkt „Begleitung des 

demografischen Wandels zum Erhalt der Lebensqualität“ angesiedelt ist.  

• Es wird eine Ausarbeitung entlang eines Fragebogens gefordert. Wenden Sie sich 

bitte zeitnah an das Management.  

 

NICHT erforderlich bei RELE-Anträgen sind die Anlagen: 
• „Auswahlkriterien Dorfentwicklung“ 

• „Erklärung der für die Aktualisierung der ILEK zuständigen Stelle“  

• „Aktuelle Pläne oder Strategien über die Entwicklung der Gemeinde/des Ortes“ 

 

Stets erforderlich bei touristisch orientierten RELE-Anträgen ist die 

Anlage: 
• „Erklärung des Antragstellers und des regionalen Tourismusverbandes“ (in der 

Checkliste aufgeführt unter „Auswahlkriterien touristische Infrastruktur“. Der Punkt 

4 des Formulars – Auswahlkriterien – muss jedoch nicht ausgefüllt werden.) 



Wie geht’s weiter? 

• Bei allen Fragen und Problemen frühzeitig melden.  

• Vorausgefüllte Anträge per E-Mail an das Management 
senden.   

• Beratung zu den notwendigen Anlagen einholen.   

 

Zur Aktualisierung der Prioritätenliste und Budgetkontrolle bitte 

unbedingt bis zum 30.01.2017 beim Management anzeigen,  

• ob ein formeller Förderantrag gestellt wird bzw.  

• welche Kosten genau zur Förderung beantragt werden.  

 

• Terminvereinbarungen zur Abschlussdurchsicht der Anträge ab 

sofort möglich.  

 

 

 
 

  

 

 



Danke,  

dass Sie da waren und … 

… auf Wiedersehen!  

LEADER-Management Anhalt 

Kerstin Adam-Staron  

Anne-Marie Hiller 

Geschwister-Scholl-Str. 9 

06780 Zörbig / Quetz  

Tel.  0162 8949455 
 
Adam-Staron@leader-anhalt.de    

Regionalmanagement Dübener Heide 

 

Anne-Marie Hiller 

NaturparkHaus 

Neuhofstr. 3a, Bad Düben  

Tel. 0151 55851736 

hiller@leader-duebener-heide.de 
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